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KönigreichBayern» 4) das Gutachten über Stipendiengesucheder Studiren-

Organische Bestimmungenfür die k. bayerischetechnische Hoch- dender betreffenden thhennnsz .

sehnte in München. Vom 6. August 1877.
.

d) die Vornahme der Stipendienprufungen und die Fest-
(Schlnß ans Nr. 38, Spalte 583.) stellung der Resultate derselben;

’

§. 24. Der Lehrerrath einer jeden Abtheilung wird aus 6) dieVornahme derDiPlomPriisungen Und dieAntragstel-
sämmtlichenin dieser Abtheilung angestellten Professoren gebil- · lung an dasDirektorium ausErtheilUng VonDiPlornenZ
det. Sobald es sich um Berathungsgegenstände handelt, welche 7) die Festsetzungder Preisaufgaben und die Zuerken-
das Unterrichtsgebiet der Abtheilung oder die in derselben wir- nung des Preises an die Bemerberz
kenden Lehrkräste betreffen, sind sämmtliche an der technischen 8) das Gutachten Über die Befähigung derjenigen- Welche
Hochschuleangestellten Professoren, welche in einem der Abthei- als Prioatdozenten der Hochschulezugelassen Werden

lung zugewiesenen Fache Unterricht ertheilen, mit beschließender Wollen;
Stimme zum Lehrerrathebeizuziehen.Lehrer, Privatdozenten und

Affistenten können nur auf besondere Einladung des Vorstandes

9) der Entwurf des jährlichenEtats für Real- und Per-
sonalexigenz der Abtheilung; .

-

und nur mit berathender Stimme am Lehrerrathe theilnehmen. 10) die AburtheilungspderDisziplinarfälle, für welche nach
Der Lehrerrath wird vom Abtheilungsvorstande, so oft die- den Disziplinarsatznngen die Kompetenz des-Lehrer-

ser es für nothwendig erachtet, oder auf Anordnung des k. : ratbes begründet ists
Staatsministeriums oder des- Direktors oder endlich auf An- U) die Erstattung einesJahresberichtes über den Gang
trag eines Dritttheiles seiner Mitglieder einberufen. Den Vor- des Unterrichtes- das WissenschastlicheLeben Und die

sitz in demselben führt der Abtheiluugsvorsiand, das Protokoll disziplinäre Haltung der Studirenden der Abwei-
dek jiingste Professor der Abtbeilnng. Eine Abschrift des Pro- lUIIg während des verflossenenStudienjahres an das

tokolles ist zu den Direktorialakten abzugeben. Der Lehrerrath ; Direktoriurn5
beschließtmit einfacher Stimmenmehrheitz bei Stimmengleich- l 12) die Stellung Von Anträgen an dasselbe bezüglichnö-
heit hat der Vorstand die entscheidendeStimme. tbiger Verbesserungen des Unterrichtes und der zur

Die Sitzungen des Lehrerrathes sind dem Direktor unter Hebung und Vervollkommnung der Abtbeilung die-

Angabe der Tagesordnung rechtzeitig vorher anzuzeigenz der- nenden Maßregeln .

selbe hat das Recht, den Sitzungen eines jeden Lehrerrathes bei- §—W« Einem jeden Lehrerratbe steht das Recht zu- aus
zuwohnen, jedoch, wenn er nicht selbst Mitglied desselben ist, Antrag-en, welche cm ihn über Gegenstände des von ihm ver-

nur mit berathender Stimme. tretenen wissenschaftlichenund technischen Gebietes gestelltwer-

§. 25. Dem Lehrerrathe liegt der Vollng der bezüglich den, gegen Entrichtung von Gebühren, die durch denselben zu
der Hochschulegeltenden Verordnungen und Bestimmungen so- bestimmen sind, und demselben zufallen, Gutachten abzugeben.
wie die Anordnung nnd Regelung des Unterrichtes ob, soweit Er darf jedoch von diesem Rechte nur insoweit Gebrauch ma-

es sich um Maßregeln handelt, welche sich ausschließlichauf die chen; als die Professoren und Lehrer dadurch nicht an der Er-

betreffende Abtheilung beziehen. «

. füllung ihrer Pflichten gegen die Hochschule gehindert werden.

Jnsbesondere steht ihm zu »

»

§. 27. Die allgemeine Lehrerversammlung besteht
l) die Wahl des Vorstandes-; ,

- aus sämmtlichen an der Hochschule angestellten Professoren.
2) die Aufstellung des Studienplanes (Programmes)·für Lehrer, Privatdozenten und Asfistenten können nur auf Ein-

die Abtheilung, die Revision desselbenunddie Ge-" ladung des Direktors und nur mit berathender Stimme an

uehmigung der für die gedeihliche Förderung des derselben theilnehmen.
Unterrichtes innerhalb der festgesetztenGrenzen sich Die allgemeine Lehrerversammlung wird vom Direktor, so
als nothwendig darstellenden Aendernngen; oft er dieses für nothwendig erachtet, oder auf Anordnung des

3) die Festsetzungder Gebühren für Theilnahme an den k. Staatsministeriums oder auf Antrag Von einem Dritttheile
Arbeiten in einem Laboratorium, vorbehaltlich der ihrer Mitglieder, mindestens aber einmal in jedem Semester

Genehmigungdes k. Staatsministeriums; einberufen.
"
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Den Vorsitz führt der Direktor, das Protokoll der Sekre-

tär der Hochschule.
Die Versammlung entscheidetnacheinfacher Stimmenmehrheit;

bei Stimmengleichheit hat der Direktor die entscheidende Stimme.

§. 28. Es ist Aufgabe der allgemeinen Lehrerverfammlung,
dahin zu wirken, daß alle Unterrichtszweige, welche an der

Hochschulevertreten sind, in möglichstengem und lebendigen
Verkehre die Erreichung des Hauptzieles der Hochschule, eine

vollständig theoretifch-wissenfchaftlicheAusbildung für den tech-

nischenund Lehrberuf, gemeinsam anstreben. Jhr Wirkungskreis
umfaßt daher alle wichtigen, die Hochschulein ihrer Gesammt-

heit berührenden Angelegenheiten, über welche sie entweder

selbstständigentscheidet, oder Gutachten und Anträge dem k.

Staatsministerium unterbreitet.

Jm Einzelnen sind der allgemeinen Lehrerverfammlung zu-

gewiesen ,

l) die Festsetzungdes Etats der Hochschuleauf Grund der

von den Abtheilungeu vorgelegten Spezial-Etats, vor-

behaltlich der Genehmigung des k. Staatsministeriums;
L) die Vereinbarung der Unterrichtsftunden, der Exkur-

sionen der Studirenden, der Benutzung der Lehrfäle
und die Entscheidung der Differenzen zwischen einzel-
nen Lehrern in Bezug auf diese Angelegenheiten
Wenn in Bezug auf die Unterrichtsstunden und die

Benutzung der Lehrsäle eine Vereinbarung unter den

betheiligten Lehrern nicht erzieltwird, so steht dem

Direktor die ausschließlicheEntscheidung zu;

3) die Festsetzungder jeweiligen Osterferien (§. 3 oben);
4) die Verhängung der Disziplinarstrafen, der Entzie-

hung des Stipendiengenusses und der Entlassung
von der Hochschule.

Jn allen übrigen Angelegenheiten steht die Entscheidung
dem k. Staatsministerium zu.

Die allgemeine Lehrerversammlung ist fedoch ermächtigt,
sowohl von sich aus, als auch auf Veranlassung des k. Staats-

ministeriums Anträge und Gutachten an dasselbe zu erstatten.

Kapitel VI.

Verwaltungs- und Dienstperfonale.
§. 29. Zur Besorgung des formellen Verwaltungsdienstes

und zur Unterstützungder administrativen Thätigkeit der Or-·

gane der Hochschulewird derselben seitens der vorgesetztenStelle

das nöthige Verwaltungsperfonale beigegeben, dessen
Obliegenheiten und dienstliche Beziehungen zu den Organen der

Hochschuledurch eine besondere Dienstesinstruktion normirt werden.

Die Aufnahme des erforderlichen Kanzleipersonales steht
dem Direktor nach Maßgabe des jeweiligen Bedürfnisses und

der hierfür im Etat der Hochschulebewilligten Mittel zu.

§. 30. Fiir den niederen Dienst an der Hochschuleund

ihren Jnstituteu wird vom k. Staatsministerium eine angemes-
sene Anzahl von Dienern sowie ein Hausmeister für die Auf-

sicht über die Gebäude ausgestellt.
Die Festsetzung der Dienstesinstruktion für dieselben steht

dem k. Direktorium, die Aufstellung des nothwendigen Hilfs-
perfonales dem Direktor zu.

Kapitel VII.

Aufnahme, Rechte und Verbindlichkeiten der Stu-

direnden, Zuhörer und Hospitanten.
§. 31. Wer an der technischen Hochschule als Studi-

render immatrikulirt werden will, hat den Besitz der nöthigen

Vorkenntnisse und ein gutes sittliches Verhalten nachzuweisen.
Für Minderjährige ist überdies der Nachweis der elterlichen oder
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vormundschaftlichen Erlaubniß zum Eintritte in die Hochschule
erforderlich.

§. 32. Der Nachweis der

kenntnisse wird geliefert
l) durch das Absolutorial- (Reife-) Zeugniß eines Real-

oder humanistischen Gymnastums oder des k. Kadet-

tenkorps oder

2) durch das Absolutorialzeugnißeiner bayerischen Jn-
dustrieschule oder

3) durch das Zeugniß über den Besuch einer Universi-
tät oder technischen Hochschuleals ordentlicher Stu-

dirender (mit großerMatrikel).

Zum Eintritte in die landwirthschaftliche Abtheilung der

technischen Hochschulebefähigt überdies ein Zeugniß über den

Besuch einer landwirthschaftlichen Hochschuleund das Absolu-
toriurn«der landwirthschaftlichen Zentralfchule.

Nichtbayern haben in Ermangelung eines der vorerwähn-
ten Zeugnisse ein Zeugniß über ihre wissenschaftlicheVorberei-

tung zu Hochschulstudienvorzulegen, wie solches in dem Staate,
dem sie angehören,vorgeschrieben ist-

§. 33. Der Nachweis über gutes sittliches Verhal-
ten Wird durch ein legales Zeugniß der zuständigenBehörde
des Bewerbers oder der von demselben zuletzt besuchten Unter-

richtsanstalt geliefert.
§.34. Die Anmeldung zur Aufnahme in die technische

Hochschulegeschiehtbei dem Direktor, welcher auf Grund der

vorgelegten Zeugnisse dem angemeldeten Bewerber die Zulaf-
sung ertheilt oder versagt.
§. 35. Junge Männer, welche lediglich die Ausbildung in

einem speziellen Lehrgegenstande anstreben, können vom Direk-

tor als Zuhörer aufgenommen werden, wenn sie den Nach-
weis eines guten sittlichen Verhaltens liefern, das 17. Lebens-

jahr zurückgelegtund sich über ihre allgemeine Vorbildung und

über die nöthigen Vorkenntnisse für das spezielle Fach, in wel-

chem sie sich ausbilden wollen, genügend ausgewiesen haben.
Wer mit der Strafe der Entlassung von einer Mittelschule

belegt worden ist, darf im Laufe desselben Studienjahres nicht
als Zuhörer ausgenommen werden.

§. 36. Altersdispenfe sind nur aus besonderen Grün-

den mit Genehmigung des k. Staatsministeriums zulässig. Für

Minderjährige ist der Nachweis der elterlichen oder vormund-

schaftlichenErlaubniß zum Eintritte in die Hochschuleerforderlich.

§. 37. Die in die technische Hochschule aufgenommenen
Studirenden und Zuhörer werden bei ihrem Eintritte vom Di-

rektor auf die Satzungen verpflichtet, von denen ihnen ein

Exemplar unentgeltlich ausgehändigt wird.

§.38. Auf Grund der ertheilten Zulassung erhält jeder —

Studirende und Zuhörer gegen Erlag der (durch die Gebüh-

renordnung festgesetzten)Einfchreibgebührund des Krankenhaus-

beitrages eine Aufnahmskarte, welchezu seiner Legitimation dient

und zur Antheilnahme an dem gesammtenUnterrichte der Hoch-
schule, sowie nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen

zum Besuche einzelner Vorlesungen an der Universität und zur Be-

nutzung der wissenschaftlichenSammlungen des Staates berechtigt.
Die Einschreibgebührist nur bei der ersten Aufnahme in

die Hochschulezu entrichten; dagegen ist sie von Studirenden

und Zuhörern, welche die Hochschuleverlassen haben und wie-

der zurückkehren,beim Wiedereintritte auf’s Neue zu bezahlen.
§. 39. Als Hofpitanten können Universitätsstudenten,

Ofsiziere und Männer reiferen Alters, foferue ihre Vergangen-

heit kein Bedenken veranlaßt, vom Direktor aufgenommen wer-

erforderlichen Vor-



597 Bauern: Bestimmungenf.d. baherischetechnischeHochschuleV.6.Aug.1877.

den. Sie sind zur Zahlung der Einschreibgebührnicht ver-

pflichtet, erhalten statt der Legitimationskarte einen Aufnahms-

schein und find den Satzungen für Studirende nicht unterstellt.

Dagegen kann ihre Ausschließungvom Unterrichte auf Antrag
des betreffenden Fachlehrers oder des Direktors jederzeitdurch
das Direktorium verfügt werden«

§. 40. Studirende, Zuhörer und Hospitanten haben sich
nach Maßgabe der (den Satzungen beigegebenen) Jnskriptions-
ordnung für die Vorlesungen, Uebungen und Praktika anzu-

melden und hiermit sofort den Erlag der in der Gebührenord-

nung festgesetztenUnterrichtsgelder und Gebühren für Labora-

toriumsarbeiten zu verbinden.

Bei der Jnskription ist die Einhaltung der Studienpläne

nicht vorgeschrieben,vielmehr ist die Wahl der zu hörenden Fä-
cher den Studirenden überlassen;indeß wird von jedem Stu-

direnden, welcher sich zu irgend einer Absolutorialprüfungan

der technischenHochschulemeldet, verlangt, daß er sich auf die-

jenigen«Gegenstände,aus welchen er geprüft werden soll, in

der vorgeschriebenen Zahl von Semestern an einer Hochschule
rechtzeitig inskribirt habe. Diese Fächer werden deshalb als

obligatorische bezeichnet.
. Ferner ist jeder Studirende verpflichtet, während eines Se-

mesters an Vorlesungen theilzunehmen, welche zusammen in

mindestens 12 Wochenstunden gelesen werden, wobei an die

Stelle von je 2 Vorlesungsstunden je 3 Arbeitsstunden in ei-

nem Laboratorium, Uebungs- oder Zeichensaale treten können.

§. 41. Eine Befreiung von den Unterrichtsgebührenfin-
det nicht statt. Dagegen werden den Professoren, Lehrern und

Privatdozenten von den sie treffendenUnterrichtsgebührennur

drei Viertheile der Gebühren ausgehändigt, aus dem vierten

Viertheil aber ein besonderer Stipendienfond für Studi-
rende der technischen Hochschule gebildet, aus welchem
beim Beginne eines jeden Semesters bedürftigenund würdigen,
in Bayern beheimatheten Studirenden Stipendien gewährt wer-

den können.

Das k. Staatsministeriumentscheidet über die hierauf ge-

richteten Vorschläge des Direktoriums nach Maßgabe der ver-

fügbaren Mittel. Zuhörer und Hospitanten sind von dieser Be-

günstigungausgeschlossen;ausnahmsweise können jedochmit der-

artigen Stipendien auch solcheZuhörerberücksichtigtwerden, welche
ein Lehrerseminar mit der ersten Note absolvirt haben und sich an

der technischenHochschulefür eine Lehramtsprüfungvorbereiten.

Ein Rückersatzder Unterrichtsgebührenund der Gebühren
für Laboratoriumsarbeiten findet in keinem Falle statt.

Kapitel VIII.

Prüfungen und Zeugnisse.
§. 42. Die technischeHochschuleertheilt folgende Zeugnisse:

l) Jnskriptionszeugnisse,
L) Semestralzeugnisse,
Z) Stipendienzeugnisse,
4) Abgangszeugnisse,
5) Absolutorialzeugnisse,
6) Diplome.

Die für deren Ausstellung zu entrichtenden Gebühren und

Taer sind in der Gebührenordnungausgeführt.
§. 43. Die Jnskriptionszeugnisfe enthalten das Ver-

zeichnißderjenigen Vorlesungen, Uebungen und Praktika, auf
Welchesich der betreffende Studirende, Zuhörer oder Hospitant
in einem bestimmten Semester rechtzeitig infkribirt hat.

Diese Zeugnisse dienenk als Belege bei der Anmeldung zu
den Absolutorialprüfungen.
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§. 44. Am Schlusse eines jeden Semesters wird über den

Gegenstand einer jeden in demselben gehaltenen Vorlesung eine

Semestralprüfung abgehalten. Die Theilnahme an dieser
Prüfung ist einem jeden Studirenden, Zuhörer oder Hospitanten,
welcher auf die betreffendeVorlesung inskribirt war, freigestellt.

Die Semestralprüfungendürfen nicht früher als höchstens
acht Tage vor dem verordnungsmäßigenSchluß eines Seme-

sters oder dem Beginne einer Absolutorialprüfunganfangen
und müssenin diesen acht Tagen und zwar in den für die be-

treffenden Vorlesungen lehrplanmäßigbestimmten Stunden been-

digt werden; auf sogenannte Nachprüfungen,welche nur aus-

nahmsweise vorzunehmen sind, darf keine Vorlesezeit verwen-

det werden.

§. 45. Semestralzeugnisse sind amtliche Zusammenstel-
lungen der von den Professoren, Lehrern und Privatdozenten
auf Grund der Semestralprüfungenoder ihrer Wahrnehmun-
gen bei den Uebungen und Arbeiten in einem Laboratorium

ertheilten Noten über den Studienerfolg eines Studirenden,
Zuhörers oder Hospitanten.

Nur derjenige erhält ein Semestralzeugniß,der sichbei den

betreffenden Professoren, Lehrern und Privatdozenten in den
von diesen festgesetztenTagen und Stunden persönlich ange-
meldet, und soweit sich das Zeugniß auf Vorlesungen bezieht,
sich der Semestralprüfunguntergezogen hat. Jn das Seme-

stralzeugnißwerden die für die Theilnahme an Uebungen und
Arbeiten in Laboratorien ertheilten Noten über Fleiß und Stu-

dienerfolg, in Bezug auf die Vorlesungen aber nur Noten über

das Resultat der Semesiralprüfung, keinenfalls aber Fleißes
oder Frequenznoten aufgenommen.
«

Das für diese Zeugnisse zu verwendende Notenschema ist
I. sehr gut,

ll. gut (groß),
Ill. genügend,
IV. mangelhaft,

V. schlecht (ungenügend),
wobei auch Zwischennoten in Zehnteln ertheilt werden können.

Die Semestralzengnisse dienen als Belege bei der Bewer-

bung um Stipendien ans dem ,,Stipendiensond für Studirende
der technischenHochschule,«sowie aus Kreis- und Privatfonds.

§.46. Die Stipendienprüfungen finden am Ende
eines jeden Sommerseniesters statt; an denselben können nur

in Bayern beheimathete Studirende theilnehmen.
Die Prüfung erstreckt sich auf drei Fächer, deren Wahl

dem Examinanden überlassen ist und über welche er im letzten
Jahre ordentliche, d. h. mindestens in je vier Wochenstunden
gehaltene Vorlesungen gehört hat. Von diesen Vorlesungen
muß mindestens eine im Winter- und mindestens eine im Som-

mersemester gehört sein. Mehrere Vorlesungen, welche in zu-
sammen vier Wochenstunden gelesen werden, gelten für eine or-

dentliche Vorlesung.
§. 47. Die Stipendienzeugnisse sind amtliche Zusam-

menstellungen der über den Erfolg der Stipendienprüfungen
von den Professoren, Lehrern und Privatdozenten nach dem

obigen Schema ertheilten Noten. Sie dienen als Belege bei

der Bewerbung um Stipendien aus dem allgemeinen Staats-

stipendiensond.
§· 48- Jeder Studirende oder Zuhörer,welcher die Hoch-

schule verläßt, kann ein von dem Direktor und dem Abthei-
lungsvorstande unterzeichnetes Abgangszeugniß erhalten.

Dasselbe enthält: .

«

Namen, Geburtsort oder Heimath des Abgehenden,
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die Vorlesungen, Uebungen und Praktika, welchederselbe

belegt hat, .

die Dauer seines Aufenthaltes an der technischenHoch-
schuleund eine Bemerkung über sein sittliches Verhalten.

Auf Verlangen können auch die von Professoren, Lehrern
und Dozenten ertheilten Semestralnoten in das Abgangszeug-
niß eingesetzt werden.

§. 49. Alljährlich finden an den einzelnen Abtheilungen
der HochschuleAbsolutorialprüfungen statt für die Fächer
der Bau-Ingenieure, der Architekten, Maschinen-Ingenieure,
chemischenTechniker, Landwirthe, Kultur- und Vermessungs-Jn-
genieure, sowie für die Adspiranten des Verkehrs- und Zoll-
dienstes; diese Prüfungen sollen das vollständigeVertrautsein
der sAbsolventen mit dem gesammten Unterrichtsstosse der be-

treffenden Abtheilung bekunden. Die Theilnahme hieran ist
nur Studirenden gestattet.

Die näheren Vorschriften hierüber sind in den vom Direk-

torium aufgestellten und vom k. Staatsministerium genehmig-
ten Bestimmungen über die Abhaltung der Absolu-

torialprüfungen enthalten. -

§. 50. Das Absolutorialzeugniß hat zu bestätigen,
daß und in welchem Grade der geprüfteStudirende das Ziel
feiner Abtheilung erreicht hat. Das Absolutorium der techni-
schen Hochschule,verbunden mit der Bestätigung eines sittlich
guten Verhaltens befähigt dessen Träger unter den durch be-

sondere Bestimmungen hierfür festgesetztenVoraussetzungen zum
Uebertritte in die Praxis des technischenStaatsdienstes und nach
Vollendung der vorgeschriebenen Vorbereitungszeit zur Zulassung
zu den Staatsprüfungen für die einzelnen Zweige desselben-

Diese Befähigung ist im Absolutorialzeugnißausdrücklich

auszuführen.
«

§. 51. Die technische Hochschulehat das Recht, hervorra-
gende Leistungen auf dem Gebiete der exakten Wissenschaften
durch Diplome auszuzeichnen. Der Antrag auf Ertheilung
eines Diplomes wird von dem Lehrerrathe der betreffenden Ab-

theilung gestellt, das Diplom selbst Vom Direktor ausgestellt
und unterfertigt. —

Der mit einem Diplome Ausgezeichnetevwird Mitglied der

technischen Hochschuleund hat als solchesdas Recht, die sämmt-«
lichen Vorträge an derselben unentgeltlichvzu hören, deren

Sammlungen und Institute nach Maßgabe der bestehenden Be-

stimmungen zu benutzen und vor allen Anderen bei Erfüllung
der übrigen Vorbedingungen zur Habilitation als Privatdozent
an der Hochschulezugelassenzu werden.

§. 52. Studirenden, welche bei der Absolutorialprüfung
in allen Fächern, aus welchen geprüft wird, ohne Ausnahme
die erste Note erworben und durch untadelhaftes sittliches Be-

tragen, sowie hervorragendes wissenschaftliches Streben sich ei-

ner besonderen Anerkennung würdig gezeigt haben, kann auf
. Antrag des Lehrerrathes der betreffenden Abtheilung vom Di-

rektorium ein Diplom zuerkannt werden.

«

Wer sich, ohne diese Bedingungen erfüllt zu haben, um

ein Diplom bewerben will, hat sich einer strengen Prüfung zu

unterwerfen, über welche das Nähere in den Bestimmungen
über die Abhaltung der Diplomprüfungen enthaltenist.

Kapitel IX.

Preisaufgaben
§. 53. Zur Hebung deswissenschaftlichenStrebens der Stu-

direnden kann am, Schlusse eines jeden Studienjahres von je-
der Abtheilung eine Preisaufgabe gestellt werden, für deren Lö-

sung dem Bearbeiter ein Geldpreis und, falls ihm späterhin

auf Grund seiner Absolutorial- oder Diplomprüfung ein Di-

plom zuerkannt wird, die unentgeltliche Ausstellung dieses Di-

plomes gewährt wird,

Zur Bearbeitung der Preisaufgaben wird vom Lehrerrathe
der Abtheilung ein entsprechender Zeitraum festgesetzt Jeder,
welcher zur Zeit der Bekanntmachung der Preisaufgabe oder

zu der für die Ablieferung der Arbeiten vorgeschriebenenZeit
Studirender oder Zuhörer der technischenHochschuleist, hat das

Recht, sich um den Preis zu bewerben.

§. 54. Ueber den Werth der Bearbeitungen entscheidet
ausschließlichder Lehrerrath der Abtheilung, welcher die Frage
aufgestellt hat.

Die näheren«Bestimmungen über die Form der Bekannt-

machung der Preisaufgaben und der Veröffentlichungder Preise
werden durch das Direktorium vorbehaltlich der Genehmigung
des k. Staatsministeriums getroffen.

Kapitel X.

Disziplinarbestimmungen.
§. 55. Die Studirenden und Zuhörer der technischenHoch-

schule sind gleich jedem anderen Einwohner den Gesetzen und

Verordnungen, sowie den Behörden und deren speziellen An-

ordnungen unterworfen.
Die Bestrafung durch den Richter schließtjedoch die diszi-

plinäre Beahudung nicht aus.

Die für die Studirenden und Zuhörer der technischenHoch-
schule geltenden Disziplinarbestimmungen sind in den Satzun-
gen enthalten, auf welche Jene bei ihrer Aufnahme durch den

Direktor verpflichtet werden.

Die Satzungen werden durch das Direktorium vorbehalt-
lich der Genehmigung des k. Staatsministeriums festgestellt.
§. 56. Außer dem jedemLehrenden zustehendenRechte der

Erinnerung werden zur Handhabung der Disziplin folgende
Strafen angewendet:

l) Verweis durch den Vorstand der Abtheilung,
2) Verweis vor versammeltem Lehrerrathe,
Z) Verweis durch den Direktor,
4) Verweis vor versammeltem Direktorium,
ä) Androhung der Entlassung,
6) Entziehung des Genusses von Stipendien,
7) Entlassung.
§. 57. Die Ertheilung des einfachen Verweises steht dem

Vorstande der Abtheilung, sowie dem Direktor schon in eigener

Kompetenz zu; der Lehrerrath ist befugt, auf Verweis durch
den Vorstand der Abtheilung, Verweis durch den Direktor und

Verweis vor versammelter Abtheilung zu erkennen, während
Verweis vor versammeltem Direktorium und Androhung der

Entlassung nur vom Direktorium verhängt, Entziehung des

Genusses der Stipendien und die Entlassung nur von der all-

gemeinen Lehrerversammlung ausgesprochenwerden können.

Gegen die vom Direktorium oder der allgemeinen Lehrer-

versammlung ausgesprochenen Strafen ist die Beschwerde an

das k. Staatsministerium zulässig; derselben kommt jedoch keine

aufschiebende Wirkung zu. ·

-

§. 58. Die Bestimmung der Strafen für die« einzelnen

Fälle bleibt der pflichtgetreuen Beurtheilung durch die kompe-
tenten Organe überlassen. »

Wenn auch in der Regel gelindere Strafen den schwereren
vorausgehen werden, so sind doch jene Organe keineswegs

unbedingt an eine bestimmte Stufenfolge gebunden; vielmehr
kann nach Maßgabe des Vergehens auch schon das erstemal

die höchsteStrafe verhängt werden, namentlich bei Verurthei-
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lung wegen Verbrechen oder gemeiner Vergehen, dann wegen

grober Sittenlosigkeit und wegen offener Widersetzlichkeitgegen

die Organe der Hochschule
§.59. Von sämmtlichenDisziplinarstrafen wird in den

Personalakten Vormerk gemacht.
Die Strafen der Androhung der Entlassung, der Entzie-

hung der Stipendien und der Entlassung selbst werden im Ab-

gangszeugnisse angeführt und den Eltern oder Vormündern

von denselben Kenntniß gegeben.
Die Entlassung kann der zuständigenPolizeibehördemit

Antrag auf Ausweisung des Entlassenen, wenn dessen Fami-
lie nicht in München ihren Wohnsitz hat und unter Umständen
der Heimathsbehördedesselben mitgetheilt werden.

Uebersicht der Unterrichtsgegenstände.
Anlage. (Zu §. 4.)

A. Mathematische Wissenschaften
Ebene und sphärischeTrigonometrie, algebraische Analy-

sis, Differential- und Jntegralrechnung, Wahrscheinlichkeitsrech-
nung, Astronomie, analhrische Geometrie, shnthetische (neuere)
Geometrie, deskriptive Geometrie, praktische Geometrie, Geo-

däsie, mathematische Spezialfächer, elementare Mechanik, tech-
nische Mechanik und graphische Statik, analytische Mechanik

B. Naturwissenschasten.
Elemente der Physik, Experimentalphysik, mathematische

Physik, angewandte Physik,«allgemeine Chemie, theoretische
Chemie, analytische Chemie, chemische Technologie, Metallur-

gie, Mineralogie, Geognosie und Geologie, Botanik, Zoologie,
vergleichendeAnatomie, Physiologie, Zootomie, öffentlicheGe-

fundheitspflege. .

C. JngenieursWissenschaften.
Baukonstruktionslehre, Erd- und Straßenbaukunde, Eisen-

bahnbaukunde,Traziren der-Straßen und Eisenbahnen, Brücken-
und Stollenbaukunde, Wasserbaukunde, Entwerfen von Erd-
und Straßenbauten, Entwerfen von Eisenbahnbauten, Entwer-

sen von Brücken- und Stollenbautenj Entwerfen von Wasser-
bauten und Kulturprojekten, Veranschlagenvon Jngenieurbauten.

D. Bau-Wissenschaften.
«

Baumaterialienlehre, Baukonstruktionslehre, Zivilbaukunde,
landwirthschaftliches und Fabrikbau-wesen, Beleuchtung, Behei-
zung und Ventilation, Lehre von den Baustylen, architektoni-
sche Kompouirübungen,Entwerer innerer Dekorationen, Ver-

anschlagen von Hochbauten.
B. Mechanisch-technische Wissenschaften

MechanischeTechnologie, Maschinenkunde, theoretische Ma-

schinenlehre,Maschinenbaukunde,Maschinenkonstruiren, Kinema-
tik, Kostenberechnungüber Herstellung und Betrieb von Fabriken,
Entwerfen von Fabrikanlagen, Geschichtedes Maschinenbaues.

P. Landwirthschasts-Wissenschasten.
Agrikulturchemie,Ackerbaulehre,Pflanzenbau, Entwässerung

und Urbarmachung, Wiesenbau, Landwirthschaftliche Betriebs-
— lehre, LandwirthschaftlichesRechnungswesen«Landwirthschaft-

liChldsSZJechnologie,Landwirthschaftliche Maschinen- und Geräthe-
. kunde, Thierzucht.

Gr. Darstellende Künste.

Ornamenten-, Figuren- und Landschaftszeichnen,Aquarel-
liren, malerischePerspektive, Linearzeichnen, Bauzeichnen und

Bauformenlehre,Maschinenzeichnen,Situations- und tot-)ng-
phisches Zeichnen,Modelliren, Steinschnitt.

H. Allgemeine Wissenschaften
Allgemeine und deutscheLiteratnrgeschichte, neuere Spra-

chen und Literatur, Kunstgeschichte,Aesthetik, Handels- und Kul-

turgeschichte,politischesGeschichte,allgemeine Geographie, Han-
delsgeographie, deutsches und baherischesStaatsrecht, National-

ökonomie,Finanzwissenschaft,Statistik, Stenographie.

Königreichpreußen
Gesetz, betreffend die GeschäftsfühigkeitMinderjähriger und die

Aufhebung der Wiedereinsetzungin den vorigen Stand wegen
Minderjährigkeit.Vom 12. Juli 1875.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2e.

verordnen mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages
Unserer Monarchie, für den ganzen Umfang derselben, was folgt:
§. l. Minderjährige,welche das siebente Lebensjahr noch

nicht vollendet haben, sind zur Vornahme von Rechtsgeschäften
nicht fähig.
§. 2. Minderjährige, welche das siebente Lebensjahr vol-

lendet haben, sind ohne Genehmigung des Vaters, Vormun-
des oder Pflegers nicht fähig, durch RechtsgeschäfteVerbind-

lichkeiten zu übernehmen, oder Rechte aufzugeben, jedoch fähig
durch Rechtsgeschäfte,bei welchen von ihnen keine Gegenleistung
übernommen wird, Rechte zu erwerben oder von Verbindlichkeit
sich zu befreien.
§. Z. Die wegen fehlender Genehmigung unwirksamen Ge-

schäftewerden wirksam, wenn der Minderjährige nach erlangter
Selbstständigkeitsie anerkennt. Durch Zeitablaus werden sie
nicht wirksam.

"

§. 4. Derjenige, mit welchem der Minderjährigeein we-

gen fehlender Genehmigung unwirksames Rechtsgeschäftabge-
schlossenhat, ist an dasselbegebunden; er wird jedoch von seiner
Verbindlichkeit frei, wenn der Vater, Vormund oder Pfleger die

Genehmigung zu dem abgeschlossenenRechtsgeschästeverweigert.
Der Verweigerung steht es gleich, wenn auf ergangene

Aufforderung der Vater, Vormund oder Pfleger oder der Min-

derjährigenach erlangter Selbstständigkeitdie Genehmigung in-

nerhalb einer Frist von zwei Wochen nicht ertheilt.
§. 5. Hat der Vater oder unter Genehmigung des Vor-

mundschaftsgerichtes der Vormund den selbstständigenBetrieb

eines Erwerbsgeschäftesdem Minderjährigen gestattet, so« ist
Letzterer zur selbstständigenVornahme derjenigen Rechtsgeschäfte
fähig, welche der Betrieb des Erwerbsgeschäftesmit sich bringt.

Zu einzelnen innerhalb dieses Betriebes vorkommenden

Rechtsgeschästenbedarf der Minderjährige der Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts in gleicher Weise, wie nach den be-

stehenden Vorschriften der Vater oder Vormund dieser Geneh-
migung bedürfen würde. s

§.6. Hat der Vater oder Vormund seine Genehmigung
ertheilt, daß der Minderjährige in Dienst oder Arbeit trete, so
ist Letzterer selbstständigzur Eingehung und Auflösung von

Dienst- oder Arbeitsverhältnissender genehmigten Art befugt.
Dem Vater oder Vormunde steht es frei, eine solche Ge-

nehmigung zurückzuziehenoder einzuschränken,soweit dadurch
Rechte Dritter nicht beeinträchtigtwerden.

§. 7. Hat sich ein Minderjährigerfälschlichfür geschäfts-
fähig ausgegeben und einen Andern ohne dessen Verschulden
zur Vornahme eines Rechtsgeschäftesverleitet«so kann Letzterer
den Ersatz des hierdurch ihm zugefügten Schadens aus dem

Vermögen des Minderjährigenverlangen.
§. 8. Die Fähigkeit der Minderjährigen zur Eingehung

einer Ehe oder eines Verlöbnisses,sowie zu letztwilligen Anord-

nungen wird von diesem Gesetzenicht berührt.
«
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§. 9. Die Wiedereinfetzung in den vorigen Stand wegen

Minderjährigkeitfindet gegen die nach Erlaß dieses Gesetzes
vorgenommenen Rechtsgeschäftenicht statt.

Dies gilt auch Von den Rechtsgeschäftender den Minder-

jährigen gleichgestelltenPersonen.
§. 10. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1876 in Kraft.
Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift

und beigedrucktemKöniglichenJnsiegeL
Gegeben . . . . . den 12. Juli 1875.

(L. s.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck. Camphaufen. Gr. zu Eulenburg.

Leonhardt. Falk. v. Kameke. Achenbach.
Friedenthal.

Gesetz, betreffend die Heranziehung der Staatsdiener zu den Ge-

meindelasten. Vom 11. Juli 1822.

Wir 2c. 2c. Da diejenigen Bestimmungen, welche in den

§§. 2 und 3 der unterm 11. Dezember 1809 ergangenen De-

klaration des §. 44 der Städteordnung vom 19. November

1808 enthalten sind. theils mehrfache Zweifel veranlaßt haben,
theils nicht mehr überall zu den gegenwärtigenVerhältnissen

passen; so haben Wir auf den Antrag Unseres Staatsministe-
riums, und nach erfordertem Gutachten Unseres Staatsrathes
beschlossen,mit Aufhebung jener Bestimmung, Nachstehendes zu

verordnen:

§. I. Das Diensteinkommen der Beamten kann von den

Gemeinen, zu welchen dieselben gehören, überhaupt nur dann

besteuert werden, wenn auch der Beitrag der übrigen Einwoh-
ner des Ortes in der Form einer allgemeinen Einkommensteuer

erhoben wird.

§. 2. Das Diensteinkommen soll bei einer solchen Beschat-
zung fortan im Uebrigen zwar wie das Einkommen der Bür-

ger behandelt, darf aber, weil es einerseits seinem ganzen Da-

sein nach von dem Leben, der Gesundheit und anderen zufäl-
ligen Verhältnissen der Person abhängig, und anderseits sei-
nem ganzen Betrage nach, bestimmt ist, und dadurch auf der

einen Seite gegen Grund- und Spezialeinkommen, und auf der

anderen gegen Gewerbseinkommen im Nachtheile steht, immer

nur mit einem Theile seines Betrages zur Quotisirung gebracht
werden, welcher hierdurch auf die Hälfte bestimmt wird.

§. 3. Da auch dem Staate daran liegen muß, daß den

Beamten, welche als solche ihr Einkommen durch die den übri-

gen Einwohnern vermittelst des ftädtischen Vereines dargebo-
tene Gelegenheit zum Erwerbe nicht vermehren können, ihr Un-

terhalt unter keinerlei Umständen zu sehr geschmälertwerde; so
verbleibt es bei der Bestimmung, daß im äußerstenFalle an

direkten Beiträgen aller Art, und zu sämmtlichen Gemeindebe-

dürfnissenbei Gehalten unter zwei Hundert und Fünfzig Tha-
lern nicht mehr als ein Prozent, bei Gehalten von zwei Hun-
dert und Fünfzig Thalern bis zu fünf Hundert Thalern aus-

schließlichnicht mehr als anderthalb Prozent, und bei höheren

Gehalten nicht mehr als zwei Prozent des gesammten Dienst-
einkommens gefordert werden können.

§. 4. Zu den sämmtlichenGemeinebedürfnissenin diesem
Sinne sind zwar, wie sich von selbst versteht, die Staatsfteuern
und Staatslasten, welche gemeineweise erhoben und abgetragen
werden, nicht zu zählen; die Beiträge der Gemeinen zu pro-

vinziellen Institutionen und zur Abwickelungsowohl von Pro-
vinzial- und Kreis-, als ihrer besonderen Kriegs- und anderen

Schulden, Rückstände und Verpflichtungen, sind aber darunter

mitbegriffen. Es darf auf derenwegen bei Besteuerung der Ge-

halte der Staatsbeamte über das vorbestimmte Maximum nicht
hinausgegangen werden.

§.5. Das Diensteinkommen von zufälligenEmolumenten

wird gleich den fixen Gehalten besteuert. Zu diesem Behufe
bestimmt den Betrag derselben nach einer runden Summe die

dem steuerpflichtigen Beamten vorgesetzteBehörde.
§. 6. Nach diesen Grundsätzenhaben die steuerpflichtigen

Individuen alle diejenigen Gemeinesteuerbeiträgezu leisten,
welche innerhalb der Zeit, da sie der Gemeine angehören, auf
dieselben vertheilt, und zugleich fällig werden, wenn auch das

Bedürfniß vor ihrem Eintritte entstanden ist. Dagegen werden

sie, wenn sie die Stadt verlassen, auch von jeder ferneren Bei-

tragsverbindlichkeit völlig befreit.

§. 7. Von ihrem etwaigen besonderen Vermögen und an-

deren Einkommen haben auch die Staatsbeamten ihre Beiträge
zu den Gemeinelasten ihres-Wohnortes gleich anderen Bürgern

zu entrichten.
«

§. 8. Alles Vorstehende gilt nur von Unseren besoldeten
unmittelbaren Staatsdienern, wohin also städtischeBeamte, die

von den Städten befoldeten Polizeibeamten mit eingeschlossen,
landschaftliche, Wittwenkassen- und andere Sozietätsbeamte,Ju-
stizkommissarienund Notarien, Aerzte, Künstler und dergleichen
nicht zu zählen sind. Jeder Staatsbeamte aber, welcher einer

Behörde angehört und bei derselben seinen beständigenWohnsitz
haben muß, ist unter allen Umständen als ein Einwohner derjeni-
gen Stadt zu betrachten, in welcher diese Behörde ihren Sitz hat.
§. 9. Zivil- nnd Militärbeamte, nicht minder sämmtliche

Empfänger von Wartegeldern und Pensionen, werden zwar

übrigens nach gleichen Grundsätzen behandelt.
«

§· 10. Jedoch bleiben von allen direkten Beiträgen zu den

Gemeinelasten befreit:
a) die aus Staatskassen zahlbaren Pensionen der Wittwen

und die Erziehungsgelder für Waisen ehemaliger Staatsdiener;
b) eben dergleichen Pensionen, ingleichen Wartegelder der

Staatsdiener selbst, sofern deren jährlicherBetrag die Summe

von Zweihundert und Fünfzig Thalern nicht erreicht;
c) die Sterbe- und Gnadenmonate;
d) alle diejenigen Dienstemolumente, welche blos als Er-

satz baarer Auslagen zu betrachten find;
e) alle Besoldungen und Emolumente des beim stehenden

Heere und bei den Landwehrstämmen in Reihe und Glied be-

findlichen aktiven Militärperfonen, ingleichen der auf Jnaktivi-
tätsgehalt gesetztenOsfiziere; und

f) diejenigen der Geistlichen und Schullehrer.
§. li. Auch werden außerordentlicheund einstweilige Ge-

hilfen in den Bureau der Staatsbehörden in Hinsicht der Ge-

meinelasten den Staatsdienern nicht gleich, und als solche

überhaupt nicht für Einwohner des Ortes geachtet, sondern

nur, wenn sie anderweitig ihren Wohnsitz im rechtlichen Sinne

am Orte haben, gleich anderen Bürgern-behandelt.
§. 12. Zu den indirekten Gemeineabgaben muß aber ein

Jeder, und auch die von den direkten Gemeinebeiträgen be-

freiten Personen beitragen. Auch sind die Staatsdiener nicht
berechtigt, Dasjenige, was sie hierauf entrichten, bei den direkten

Beiträgen von den Besoldungen in Anrechnung zu bringen.
§. 13. Die gegenwärtigenBestimmungen gelten zunächstnur

fiir diejenigen Städte, woselbst die Städteordnung vom 19. No-

vember 1808 eingeführt ist. Jn den übrigen Städten bleiben

die jeden Ortes bisher besonderen gesetzlichenVorschriften we-

gen Erhebung der Gemeinesteuer in Kraft; wo aber solche zwei-
« felhast sind oder Lücken haben, sind dieselben dergestalt, wie
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sie den gegenwärtigenBestimmungen am nächstenkommen, be-

ziehungsweise zu deuten und zu ergänzen.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift
und beigedrncktemKöniglichenJnsiegel.

Berlin, den 11. Juli 1822.

(L. s.) Friedrich Wilhelm.

Regulntiv über die geschäftlicheBehandlung der Telegramme in

Staats-Dienstangelegenheiten. Vom 30. Juni 1877.

Nachdem durch die Katserliche Verordnung vom LUJUUi
d- J.’«·)die bisher bestandene Gebührenfreiheitfür Telegramme
in Staatsdienstangelegenheiten (§. 2 Nr. 3 und 4 der Verord-

nung des Herrn Reichskanzlers vom 8. November 1872 über

die gebührenfreieBeförderung telegraphischerDepeschen) —- mit

den im §. 1 Nr. 5 und 6 bezeichneten Ausnahmen —- vom t.

Juli d. J. ab aufgehoben worden ist, treten mit diesem Tage

folgende Bestimmungen über die geschäftlicheBehandlung der

gedachten Telegramme in Kraft.
§. 1. Den Telegrammen in Staatsdienstangelegenheiten

verbleibt, in der Beförderung, der bisherige Vorrang vor Pri-
vattelegrammen. Sie sind daher von der absendenden Behörde
wie bisher (§. 8 der Telegraphenordnung für das Deutsche

Reich vom 21. Juni 1872 —- R. G. Bi. S. 213) als Staats-

telegramme zu bezeichnen, und als solche durch Siegel oder

Stempel zu beglaubigen.
§. 2. Die KöniglichenBehörden, mit Einschluß der ein-

zeln stehenden, eine Behörde repräsentirendenKöniglichenBeam-

ten, haben die Telegraphirungsgebührenfür die von ihnen in

Staatsdienstangelegenheiten abzusendenden Telegramme:
a. wenn die Aufgabe bei einem Reichs-Telegraphenamte

erfolgt, entweder im Wege der Kontirnng oder in jedem
einzelnen Falle baar, nnd zwar durch Verwendung von

Post- oder Telegrapheufreimarken oder durch Einzahlung
beim Telegraphenamte, dagegen

b. wenn die Aufgabe bei einer Eisenbahn-Telegraphensta-
tion erfolgt, in allen Fällen durch baare Einzahlung
bei der betreffenden Station

zu entrichten.
§. B. Die unentgeltliche Kontirung wird jeder Königlichen

Behörde mit Einschluß der einzeln stehenden, eine Behörde re-

präsentirendenKöniglichenBeamten, auf diesfälligen Antrag,
von demjenigen Kaiserlichen Telegraphenamte zugestanden wer-

den, bei welchem, nach der örtlichenLage, die Telegramme der

betreffenden Behörde regelmäßigzur Aufgabe gelangen. Ein

solcher Antrag ist nur in dem Falle zu stellen, daß von dem

Kontirungsverfahren eine Erleichterung des Geschäftsverkehres
zu erwarten ist.

Die abfendende Behörde hat den Bestimmungsort und den

Empfänger des Telegrammes in dem Kontobuche zu verzeich-
nen und sodann das Telegramm mit diesem Buche dem Te-

legraphenamte zu übergeben,welches darin die Telegraphirungs-
gebüer und die etwaigen baaren Auslagen ver-merkt. Ebenso
werden Auslagen, welche auf einem an die Behörde 2c. einge-
henden Telegramme haften, Seitens des Telegraphenamtes in

dem bezeichneten Buche kontirt.

Nach Ablauf jedes Monats werden die kontirten Gesammt-

beträge von der Behörde an das Telegraphenamt, gegen Quit-

tung in einer von dem letzteren aufzustellendenRechnung, bezahlt.
§- 4. Die Verrechnung der von Königlichen Behörden

Und einzeln stehenden KöniglichenBeamten für Telegramme
"

s) Deutsche SchutgesetzSammr Jahrg- 1877 Nr. 31.

in Staatsdienstangelegenheiten zu entrichtenden Geldbeträgebei

den Staatskassen und die Erstattung der von den bezeichneten
Behörden und Beamten verauslagten Geldbeträge für Tele-

gramme der gedachten Art erfolgt in derselben Weise, wie es-—

hinsichtlichder Portobeträgefür Postsendnngen in Staatsdienst--
sachen nach den bestehenden Vorschriften zu geschehenhat.
§. 5. Die Wiedereinziehung derjenigen für Telegramme in

Staatsdienstangelegenheiten verauslagten Beträge, zu deren Er-

stattung ein Betheiligter verpflichtetist, hat nach den, hinsichtlich
der Wiedereinziehungvon Post-Portobeträgenfür Postsendnngen
in Staatsdienstsachen maßgebendenBestimmungenzu erfolgen.
§. 6. Telegramme in Staatsdienftangelegenheitensind nur

in den wichtigsten und dringendsten Fällen, oder wenn es

ausdrücklichvorgeschrieben ist, abzusenden und in gedrängtester
Kürze, mit Weglassungaller Kurialien und mit Vermeidung
aller für das Verständnißnicht unbedingt nothwendigen Titu-
laturen u. s. w. abzufassen.
§. 7. Den einzelnen Ministerien bleibt überlassen,die für

ihr Ressort erforderlichen näheren Bestimmungenüber die Aus-

führung dieses Negulatives zu treffen.
Berlin, den 30. Juni 1877.

Königliches Staats-Ministerium
-Camphausen. Eulenburg Falk. Hofmann.

Verfügung der KöniglichenRegierung zu Mersebnrg, den Turn-
nnterricht betreffend. Vom 24. Januar 1877.

Merseburg, den 24. Januar 1877.

Die Nachweisungenüber den Stand des Turnunterrichtes
in den Volksschulen des Bezirkes haben ein im ganzen unbe-

friedigendes Resultat ergeben. Zwar ist dieser Unterricht in
90 Stadt- und 733 Landschulen eingeführt; aber er beschränkt
sich in 18 städtischenund 553 ländlichen Schulen auf Freiübun-
gen, und in 303 Land- wie in 3 Stadtschulen wird Tumult-

terricht überhaupt nicht ertheilt. Die drei Stadtschuten befin-
den sich in Eilenburg, Liebenwerda und Mansfeld; von den

303 Landschulen aber kommen auf die Ephorie: Belgern 6,
Brehna 10, Könnern 17, Delitzsch.13, Eckartsberge7, Eilen-

burg 14, Eisleben 8, Elsterwerda 2, Ermsleben Z, Gerbstedt Z,
Gollme 17, Halle I. 8, Halle II. 12, Heldrungen Z, Herzberg
9, Kemberg 8, Lauchstedt 9, Liebenwerda 22, Lissen Z, Lützen
21, Mansfeld 15, Merseburg (Land) 2, Naumburg 4, Pforta
1, Prettin 2, Querfurt 14, Sangerhausen 16, Schienditz t,
Schraplan 5, Sahda 6, Torgau l7, Weißenfels 14, Witten-

berg l, Zahna 6, Zeitz 2.

Jn den Anstalten, in denen Geräthübungenstattfinden
sollten und könnten, fehlt es nicht selten an der nothdürftigen
Ausstattung; in manchen Schulen wird der Unterricht beliebig
ausgesetzt, in andern nicht zu planmäßiggesetzterZeit betrieben.

Gehaltsansprücheder Lehrer, Abneigung oder doch Gleichgiltig-
keit der Gemeinden in Bezug auf diesen Unterricht vermehren
die Hindernisse gedeihlichen Betriebes desselben.

Wir nehmen daher die Hilfe der Herren Landräthe und

Kreisschulinspektoren zur Beseitigung der hervorgetretenen Hin-
derungen dringend und vertrauensvoll in Anspruch und erwar-

ten von Jhnen die genaue-sieBeachtung unserer Verfügungen
vom 2. Dezember 1869, vom 12. Juli 1870 (Amtsblatt S. 177),
vom 18. Juni 1872 nnd vom 27. August 1874. Die Herren
Lokalschulinspektoren sind von den Herren Kreisfchulinspektoren
anzuweisen, vorhandene oder entstehende Mängel nicht etwa

erst gelegentlich, sondern sofort zur Sprache zu bringen; na-

mentlich dürfen sie nicht dulden, daß Lehrer nur um deswillen,
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daß eine Remuneration noch nicht gewährt wird, den Turnun-

terricht aussetzen oder ihn gar nicht beginnen. Jn den einklas-

sigen Landschulen ist das Hauptgewicht auf die Freiiibungen zu

legen; an Geräthen sind für solcheSchulen unbedingt erforderlich:
Sprungseil mit Leine;
Reck mit verstellbarer Stange;
Barren in mindestens zwei Exemplaren je nach verschie-

dener Größe und Schulterbreite der Schüler;
Stäbe zu den Stabübungen.

Als wünschenswerthfür jede Schule und für mehrklassige
Landschulen und kleinere Stadtschulen jedenfalls zu beschaffen

bezeichnen wir:

das Schwungseil;
das Klettertau, ohne Gerüst an einem Querbalken, wie

er sich etwa in einem Nebenraume des Schulhauses

befindet, zu befestigen;
den Querbaum, nach Anweisung des Leitfadens für den

Unterricht mit dem Recke zu verbinden.

Die Herren Kreisschulinsvektoren wollen in der nächsten

allgemeinen Lehrerkonferenz von dem Inhalte dieser Verfügung

Mittheilung machen, soweit dies nothwendig erscheint.·
Königliche Regierung,

Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Verfügung der städtischenSchuldeputation zu Berlin, die Dispeu-
satiou der Kinder der Dissidenten vom Religiousunterrichte be-

treffend. Vom l. September 1877.

, Berlin, den l. September 1877.

Unsere Verfügung Vom 30. Oktober 1869, welche folgen-
genden Wortlaut hatte:

,,Hierdurchweisen wir Sie an, die Kinder, deren Eltern der

hiesigen freien-(Difsidenten-) Gemeinde angehören, und

welche die unter Jhrer Leitung stehenden Schulen besuchen,
von der Theilnahme an dem Religions-Unterrichte zu dis-

pensiren, sobald die Eltern unter Nachweis ihrer Zugehö-
rigkeit zur freien Gemeinde Solches verlangen sollten,«

ist zuweilen so verstanden worden, als sei ein Zeugniß des

Sprechers der freien Gemeinde darüber, daß das zu dispensi-
rende Kind seinen Religions-Unterricht besuche, ein amtlicher

Nachweis für die Zugehörigkeitder Eltern zur freien Gemeinde.

Jn der That ist aber eine gerichtlicheBefcheinigung erforderlich.
Wir ordnen deshalb für die Zukunft an, daß die Eltern,

welche für ihre Kinder die Dispensation vdm -Religions-Unter-
richte wünschen, ein Gesuch an uns unter Beifügung der ge-

richtlichen Befcheinigung, daß sie aus der Landeskirche ausge-

schieden sind, zu richten haben.
Die Dispensation erfolgt sodann durch uns ohne Rücksicht

darauf, ob die Kinder irgend welchen anderen Religions-Unter-
richt genießen oder nicht«

Die Herren Hauptlehrer und Schulvorsteher wollen die El-

tern im betreffenden Falle hiervon in Kenntniß setzen.
Die bisher ausgesprochenen Dispensationen bleiben von

dieser Verfügung unberührt.
Städtische Schul-Deputation.

An Schreiner.
die Herren Hauptlehrer der Gemeindeschnlen und

Vorsteher der Privat - Elementar - Schulen.
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